
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

gegen
Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Beraubung, Leitungswasser,

Sturm, Glasbruch (nur einfach verglaste Scheiben)

Verbundene Hausratversicherung

·Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit

·Sachverständigenkosten bis maximal 10.000 € (SB 20 %)

·Fahrräder bis zu 1 % der Versicherungssumme ohne zeitliche Begrenzung

·Kfz-Aufbruch ohne zeitliche Begrenzung bis maximal 500 €

·Diebstahl von Gartenmöbeln und Gartengeräten bis 500 €

·Diebstahl von Wäsche auf der Leine vom Versicherungsgrundstück bis 500 €

·Diebstahl aus Krankenzimmern bis 500 € (Bargeld begrenzt bis 100 €)

·Reiserückholkosten bis 500 € (ab einer Schadensumme von 10.000 €)

·Gewitterinduktionsschäden bis zu 100 % der Versicherungssumme

·Folgeschäden durch Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten

·Versicherung zum Neuwert

·Außenversicherung weltweit begrenzt auf die Dauer von drei Monaten bis zu 10 % der
Versicherungssumme, maximal 5.000 €

·Abbruch- und Entsorgungskosten bis zu 100 % der Versicherungssumme

·Hotelunterbringungskosten nach einem ersatzpflichtigen Schaden von je Tag 200 €, längstens
jedoch 21 Tage

·Kostenübernahme für den Transport und die Einlagerung von Haushaltsgegenständen bis zu
100 Tagen, max. 1.500 €

·Bargeld bis zu 1.000 €

·Wertsachen (z.B. Schmuck) bis zu 20 % der Versicherungssumme

·Sturmschäden an außen angebrachten Sachen in der Hausratversicherung
(z.B. Satellitenanlagen, Antennen etc.)

Elementarschäden können bis zu einer Höhe von 15.000 € mit einer SB von 500 € pro Schadenfall gem.
den „Besonderen Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden
in der Hausratversicherung“(BEK 2002) mitversichert werden.

- Witterungsniederschläge          - Schneedruck       - Überschwemmung
- Lawinenschäden                          - Rückstau              - Erdrutsch
- Erdbeben


